
4'/132. WIrtsehaftIlehe und soziale AuswIrkungen der 
fsraeIIseben Siedlungen auf das pall1st1nensfsclte 
Volk In dem seit 1967 besetzten pamstlnensJscben 
Gebiet, efnsclilleßlfch Jemsalems, und auf die 
arabfsdte Bevlllkenmg des syrischen GoJan 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf die Resolution 1994/45 des WIrtSChafts.. 
und Sozialrats vom 29. Juli 1994, 

in Bekriiftigung des Grundsatzes der stllndigen Souverilnitlit 
der unter fremder Besetzung stehenden Völker Ober ihre 
nationalen Ressourcen, 

geleitet von den Gnmdslltzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekrilftigung der Unzullissigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967 und 497 
(1981) vom 17. Dezember 1981, 

rmter Hinweis auf die Resolution 46S (1980) des Sieber
heitsrats vom 1. März 1980 sowie die anderen Resolutionen, 
in denen die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. Au~ 1949 zum Schutze voo Zivilpersonen in Kriegs
zeiten' auf das besetzte pa\Ilstinensische Gebiet, einschließ.. 
lich Jerusa1ems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete bekrllftigt wird, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 904 (1994) des 
Sicberheitsrats vom 18. März 1994, worin der Rat unter ande
rem die Besatmngsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiter
hin Maßnahmen zu beschließen und durchzufllhren, so unter 
anderem die ßeschlagoabmung von Waffen, um rechtswidrige 
GewaIthandiungen seitens der israelischen Siedler zu verhin
dern, und worin er verlangt hat, daß Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und den Schutz der pallistinensi
schen Zivilpersonen in dem besetztell Gebiet zu gewiihrIeisten, 

im Bewl4fJtsein der schwerwiegenden nachteiligen wirt
schafllichen und sozialen Auswirkungen, welche die israe
lischen Siedlungen auf das pa\Ilstinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten pallistinensischen Gebiet, einschlleßlich 
Jerusa1ems, und auf die arabische Bevö\kerung des syrischen 
GoIan haben, 

mit Genugtuung Ober den in Madrid hegonnenen Nahost
Friedensprozeß, insbesondere dartlber, daß die Regierung des 
Staates Israel und die PaIllstinensisce Befreiungsorganisation, 
die Vertreterin des pa\Ilstinensischen Volkes, am 4. Mai 1994 
in Kairo das erste Abkommen zur Umsetzung der Grundsatz.. 

. erklllruog Ober Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung'·', nämlich das Abkommen Ober den Gazastreifen 
und das Gebiet von Jericho"IZ

, unterzeichnet halten, 

1. nimmt KenntnIs von der Mitteilung des Generalsekre
tärs103; 
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2. erkliJrt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palJlstinensischen Gebiet, einschließlich Jerusa1ems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis filr die wirtscbaft\iche und soziale 
Entwickhmg darstellen; 

3. Ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewl4fJt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
paUlstinensische Volk in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa\Ilstinensischen Gebiet, einschließlich JenlSlilems, und auf 
die arabische Bevö\kerung des syrischen Golan haben; 

4. bekrll/tlgt das unveräußerliche Recht des paUIsti
nischen Volkes und. der Bevö\kerung des syrischen Golan auf 
ihre natürlichen und alle anderen wirtschaftlichen Ressourcen 
und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als illegal; 

5. ersucht den GeneralsekretIIr, der Generalversammluog 
auf ihrer filDfzigsten Thgung Ober den WIrtSChafts.. und 
SoziaIrat einen Bericht über den Stand der Durchftlhrung 
dieser Resolution vorzulegen. 

92. Plenarsitvulg 
19. Dezember 1994 

4'1133. Bericht des AusstIn ES für Entwkklnngsplammg; 
allgemeine tTherprllfuDg der IJste der am wenig
sten entwicl«!lten LlInder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451206 vom 21. De
zember 1990 und 46J206 vom 20. Dezember 1991, 

KenntnIs nehmend von dem Beschluß 1994/225 des Wirt
schafts.. und SoziaJrats vom 14. Juli 1994 Ober den Bericht des 
Ausschusses ftlr Entwicklungsplanung Ober desseo neunund
zwanzigste Thgung'04, worin der Rat beschloß, die in Kapitel V 
Abschnitt B des Berichts enthaltenen Empfehlungen zur Billi
gung an die neunundvierzigste Thgung der Generalversamm
lung weiterzuleiten, 

mit Besorgnis feststeHend, daß die Zahl der am wenigsten 
entwickelten Länder insbesondere in Afrika zugenommen hat, 
und unterstreichend, wie wichtig die Schaffung eines filr das 
Wachstum und die Entwicklung der Entwicklungsl!!nder, 
insbesondere der am wenigsten entwickelten Lllnder, gilnstigen 
internationalen WIrtSChaftsumfe1ds ist, 

in der Erwilgung, daß der Beschluß Ober die Aufnahme 
eines Landes in die Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Lllnder utit der gchllrigen Zustimmung des betleffenden 
Landes gefaßt werden sollte, 

1. nimmt KenntnIs von der allgemeinen t)berpriIfung der 
Liste der am wenigsten entwickelten Lllnder'"', die von dem 
Ausschuß ftlr Entwicklungsplanung vorgenommen wurde, um 
festzustellen, welche Länder in die Gruppe der am wenigsten 
entwickelten Lllnder aufgenommen beziehungsweise aus ibr 
gestrichen werden sollen; 

'00 OjJit:Io1RecordsqfthB_antISodtd Cormd/, 1994, Suppknumt 
No. 2 (BIl994122). 

'" EbcL, Kap. V. 



188 

2. schIleßt sich den Empfehlungen des Ausschusses an, 
Angola und Eritrea in die Liste der am wenigsten entwickelten 
Länder aufmnebmen und Botsuana mit sofortiger Wirkung aus 
der Liste . h 106 

zu streic en . 92. Plenarsitl.ung 
19. Dezember 1994 

491134. StIlrkJmg der Infol'JlUllfoDssyst Im HInblIck auf 
dfe wIrtsebaftIIche Gesuudnng und dfe bestand. 
flibIge Entwlekltmg Afrikas 

Die Generalve1'Sll11111llung, 

im Bewl4Ptseln dessen, wie wichtig Informationssysteme 
und InformatiODStechnologie fIlr die wirtscbaftliche Gesun
dung und die hestandfliltlge Entwicklung Afrikas sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/42 des Wtrtschafts.. 
und SoziaIrats vom 29. Juli 1994. worin der Rnt die General
versammlung bat, den Pro~mmbausbaltsp1an fIlr den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 zu iIberprOfen, mit dem Ziel, die 
Dun:bfiIhrung der Tätigkeiten des Unterprograunns der WIrt
schaflsJmrnmission fIlr Afrika fIlr den Aufbau von Statistik
und Informationssystemen zu enoöglichen. sowie unter Hin
weis auf den Beschluß 481453 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1993. worin die Versammlung Obereinkam, 
dafIIr zu sorgen, daß fIlr das Unterprogramm genOgend Per
sonal und Mittel bereitgestellt werden, 

macht sich die Resolution 789 (XXIX) der Ministerkon
ferenz der WllIBCbaftskommission fIlr Afrika vom 4. Mai 
1994'" ZU eigen und ersocht den Generalsekretär. die Resolu
tion im Rahmen der ymbandenen Mittel der Vereinten Na
tionen voll durcbmfilhren. 

92. Plenarsitl.ung 
19. Dezember 1994 

491135. Vorbeugende Maßnahmen gegen MalarIa und 
verstllrkte MaIarIabeldImpfung In den EntwIck. 
lungsJllmlem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

In BekrlIftigung der einvernehmlichen Schlußfolgerungen 
des Thguogsteils fIlr Koordinierungsfragen der Arbeitstagung 
1993 des Wtrtschafts.. und Sozlalrats Ober die Koordinieruog 
der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganlsationen und 
anderen Organe des Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der vorbeugenden Maßnahmen gegen Ma1aria und 
dianböische Erkrankungen, insbesondere Cholera, und deren 
verstllrkter Beklbnpfungl

"', 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/34 des WIlIBChafts.. 
. und SoziaIrats vom 29. Juli 1994, namentlich die vorbeugen
den Maßnahmen gegen Ma1aria und die verstllrkte Malatiabe
klImPfung in den Entwicklungsllirulern, insbesondere in 
Afrika, 
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OI/erkennend wie wichtig es ist, daß diejenigen Länder. in 
denen diese Krankheit endemisch ist, Ober eine moderne 
Strategie zur EiDdJimm1mg dieser ti!dlichsten aller 1iopen
krankheiten verfügen, die weltweit jährlich mehr als eine 
Million Menschenleben fordert, davon allein 900.000 in 
Afrika, 

tief besorgt darnber. daß jedes Jahr mehr als dreihundert 
Millionen neue Fälle von Malaria auftteten und daß eine neue 
arzneimi1teIreste Malatiaform aufgetaucht ist, 

mit BegorgnJs feststellend, daß eines der Hauptprobleme. 
welches die BeharufJung der Malaria erschwert und somit zur 
Zahl der malariabedingten Todesft!lIe beiträgt, darin besteht, 
daß die Resistenz der Parasiten gegen MalariabekIimpf 
mittel ständig ZIInimmt und sich immer weiter ausbreitet, 

mit Bedauern feststellend, daß auf Chloroquin, das her
kömmlicherweise zur Prophylaxe wie auch zur Therapie 
verschrieben wird, kein yoller Verlaß mehr ist, 

In der Erkenntnis, daß die auf Malaria zurOckzufilhrenden 
TodesfIIlle verhOtet werden könnten, wenn die Llinder, in 
denen die Krankheit endemisch ist, Ober geeignete Gesund
heitsdienste verfilglen, 

1. mocht sich die neue Globale ~ der Weltgesund
heitsorgaoisati zur Malariahekämpfungl 0 ZU eigen, die von 
der 1992 in Amsterdam abgehaltenen Ministerkonfere über 
Ma1aria befIlrwortet wurde und darauf abzielt, TodesfllIle zu 
verbllten und die Zahl der Erknmkungen zu senken und den 
durch Ma1aria verursachten sozialen und wirtscbaftlicben 
Schaden zu vermindern; 

2. Ist sich dessen bewqpt daß sich die ma1ariabedingten 
Prob1eme in den LiIndern, in denen die Krankheit am stArksten 
VeIbteitet ist, aufgrund epidemiologischer. sozialer. wirt
schaftlicher und opemtiver Faktoren von Situation zu Situation 
betrilchtlich voneinander unterscheiden; 

3. betont, daß es zur Verwirklichung der Stmtegiezie1e 
notwendig sein wird, die lokalen, nationalen, regionalen und 
internationalen Mittel und Möglichkeiten schrittweise zu 
verbessern und zu stärken. insbesondere mit dem Ziel, mehr 
partnerschaftliche und KoordInieruogsmmmmen auf Gebie
ten wie Bildung, Landwir1schaft und Umwelt zu etgieifen, und 
diese Aktivitäten in die Programme zur Beklbnpfung liIm1icher 
Krankheiten einzubeziehen; 

4. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von den Bemohlw
gen, welche die Regierungen trotz ihrer knappen Mittel unter
nehmen, um die Krankheit einzudflmmt:n, so auch von den 
Maßnahmen, die sie mgdffen haben, um ihr Ausbrechen durch 
großangelegtes VersprOhen von Insektiziden und durch die 
Zurverfilguogstellung geeigneter MalariabekllmPfungsmittel 
ZU verhindem; 

5. begrqpt es. daß die Weltgesundbeitsorganlsation sieb 
seit kurzem verstlirkt fIlr die MalariabekIimpfung einsetzt, 
insbesondere in Afrika, wo die Oberwiegeode MebrzahI. der 
Erknmkungen und Todesflille auftreten; 

110 weItgesundl.... 8 n1"J1tion, A Global Stmtsgy tor Ma1ar/a Cootrol 
(Oettf, 1993). 




